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Haushaltssatzung des Landkreises Kitzingen für das Haushaltsjahr 2020 

 

Gemäß Art. 59 Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern wird die vom Ferien-/ 

Krisenausschuss am 20.04.2020 verabschiedete Haushaltssatzung des Landkreises Kitzingen für 

das Haushaltsjahr 2020, die mit Schreiben der Regierung von Unterfranken vom 28.05.2020, 

Nr. 12-1512-15-7, rechtsaufsichtlich gewürdigt wurde, bekannt gemacht. 

 

H a u s h a l t s s a t z u n g 

des 

L a n d k r e i s e s   K i t z i n g e n 

für das Haushaltsjahr 2020 

 

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung erlässt der Landkreis Kitzingen folgende Haus-

haltssatzung: 
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§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; 

er schließt im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 91 810 008 € 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit  13 186 423 € 

ab. 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-

nahmen wird auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 

19 535 000 € festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 18 ff. des 

Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 

 
45 265 331 € (Kreisumlagen-Soll) 

 

festgesetzt. 

 

Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden, vom Bayerischen Landesamt für 

Statistik und Datenverarbeitung mit Schreiben vom 11.11.2019 festgesetzten Steuerkraftzahlen 

und Schlüsselzuweisungen bemessen: 
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o Grundsteuer A 1 129 106 € 

o Grundsteuer B 8 183 420 € 

o Gewerbesteuer 42 811 694 € 

o Einkommensteuerbeteiligung 39 406 023 € 

o Umsatzsteuerbeteiligung 6 305 300 € 

o 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen 16 760 232 € 

  ____________

 Umlagekraft 2020: 114 595 775 € 

 davon 39,5 v. H. 45 265 331 € 

 

§ 5  

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haus-

haltsplan wird auf 10 000 000 € festgesetzt. 

 

§ 6  

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft. 

 

Kitzingen, 15.06.2020 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 

 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung 2020 samt ihren Anlagen bis zur 

nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung auf www.kitzingen.de öffentlich 

zugänglich ist. 

 

Tamara Bischof 

Landrätin 

 

http://www.kitzingen.de/

